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Anlage l

Anhang 40

Metallbearbeitung, Metallverarbeitung

l Anwendungsbereich

1.1 Abwasser, dessen Schmutzfracht im wesentlichen aus
einem oder mehreren der folgenden Herkunftsbereiche
einschließlich der zugehörigen Vor-, Zwischen- und
Nachbehandlung stammt:

Galvanik
Beizerei
Anodisierbetrieb
Brüniererei
Feuerverzinkerei, Feuerverzinnerei
Härterei
Leiterplanenherstellung
Batterieherstellung
Emailierbetrieb
Mechanische Werkstätte
Gleitschleiferei
Lackierbetrieb

Abwasser aus Kühlsystemen und der Betriebswasser-
aufbereitung sowie

1.2.2 Niederschlagswasser.

2 Anforderungen

An das Einleiten des Abwassers werden folgende An-
forderungen gestellt:

2.1 Allgemeine Anforderungen nach dem Stand der Tech-
nik

2.1.1 Abwasser darf nur eingeleitet werden, wenn seihe
Schadstofffracht durch folgende Maßnahmen gering ge-
halten wird:

- Behandlung von Prozeßbädern mittels geeigneter
Verfahren wie Membranfiltration, Ionenaustauscher,
Elektrolyse, thermische Verfahren, um eine mög-
lichst lange Standzeit der Prozeßbäder zu erreichen
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- Rückhalten von Badinhaltsstoffen mittels geeigne-
ter Verfahren wie verschleppungsarmer Waren-
transport, Spritzschutz, optimierte Badzusammen-
setzung

- Mehrfachnutzung von Spülwasser mittels geeigne-
ter Verfahren wie Kaskadenspülung, Kreislaufspül-
technik mittels Ionenaustauscher

- Rückgewinnen oder Rückfuhren von dafür geeig-
neten Badinhaltsstoffen aus Spülbädem in die Pro-
zeßbäder

- Rückgewinnen von EDTA (EDTA = Ethylendia-
mimetraessigsäure und ihre Salze) aus Chemisch-
Kupferbädem und deren Spülbädern

Das Abwasser aus Entfettungsbädem, Entmetallisie-
rungsbädern und Nickelbädern darf kein EDTA ent-
halten.

Anforderungen an Teilströme nach dem Stand der
Technik

Abwasser aus der Anwendung von leichtflüchtigen
halogenierten Kohlenwasserstoffen (LHKW) (z.B.
Be- und Entfetten, Entlacken, Entwickeln, Entkonser-
vieren)
LHKW" 0,1 mg/1 Stichprobe

Abwasser aus cadmiumhaltigen Bädern einschließlich
Spülen
Cadmium 0,2 mg/1 2-Std.-Mischprobe oder

qualifizierte Stichpro-
be3'

Quecksilberhaltiges Abwasser

Quecksilber 0,05 mg/1 2-Std.-Mischprobe oder
qualifizierte Stichpro-
be3'

2.3 Anforderungen an das Abwasser aus einem der folgenden Herkunftsbereiche
2.3.1 Anforderungen nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik')
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77Q 2.3 2. . Anforderungen nach dem Stand der Technik1)

Herkunfts-
bereiche l.l.l4) 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6 1.1.7- 1.1.8 1.1.9 1.1.10 1.1.11 1.1.12

2-Std.-Mischprobe oder qualifizierte Stichprobe5)

AOX
Arsen
Barium
Blei
Cadmium

Freies Chlor
Chrom
Chrom VI
LHKW»)
Cobalt
Cyanid, leicht
freisetzbar
Fischgiftig-
keit als Ver-
dünnungs-
faktor GF')
Kupfer
Nickel7)
Quecksilber

Selen
Silber
Sulfid
Zinn
Zink

mg/l')
mg/1
mg/1
mg/1
mg/1
kg/t')
mg/l')
mg/1
mg/1
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mg/l
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2.4 Anforderungen an Abwasser aus mehreren Herkunfts- mium und 1.1.8 für Cadmium und Quecksilber gelten
bereichen der Nummer 1.1 als eingehalten, wenn die Anforderungen der Num-
c- «L. • c , , , • r u ' mern 2.1.1 und 2.2.2 bzw. 2.2.3 sowie die jeweiligenFür Abwasser, dessen Schmutzfracht im wesentlichen „ . ,. ,, , . • , .-. ' , .,?. j t - u i f - L -i. j TVT Konzentrationswerte für Cadmium oder Quecksilberaus zwei oder mehr Herkunftsbereichen der Nummer J C i , , , J , , O J X T i •> 1 •, , . , j A - r j J X T der Spalten l.l.l und 1. 1. 8 der Nummer 2.3.2 einee-1. 1 stammt, sind aus den Anforderungen der Nummer hal d
2.3 entsprechende Anforderungen abzuleiten. Wird •
Abwasser aus zwei oder mehr Herkunftsbereichen
gemeinsam behandelt, muß die gleiche Verminderung
der Gesamtfracht bezogen auf den jeweiligen Parame- ————————
ter wie bei einer getrennten Behandlung erreicht ') In kein We" festgelegt, ist der jeweilige Stoff oder die jeweilige Stoffgruppe im

Abwasser des Herkunftsbereiches nicht zu erwarten.
2) Stichproben

2 e A L ' L J J X T f i i J D L 3) ^e' C<hargenanlagen gelten alle Werte f ü r d i e Stichprobe.
.3 ADWCICnena von der Nummer iJ..l fler KAHmen- 4) Beim Galvanisieren von Glas gelten nur die Anforderungen für Kupfer. Nickd und

AbwaSSCrVwV beziehen sich die Werte der Nummer die Fischgifagkeit; für die Fischgifrigkeit gilt der Verdünnungsfaktor GF- 2.

24 dieses Anhanges auf das Abwasser im Ablauf der 5) o^^EubeV'*™'''"-'''11 ̂  *' '"***' ""̂  " vcrwradncm Cldmiuln

Abwasservorbehandlungsanlagen für den jeweiligen 6) Summe aus Trichlornhen, Tetnchlorethen, l.l.l-Trichlomhan, Dichlormethan -
Parameter, die Werte der Nummer 2.3 auf das Abwas- „ r^u^""^ '̂̂  x, u , u u ., , „.. i . . . . . 11 i ji i i 'i Bei cheinuch-redukRver Nickelabscheidung l mg/1.
ser im Ablauf der Abwasserendbenandlungsanlage des 8) Bei Primineiienfertigung gut ein Wen von 0,1 mg/1.
jeweiligen Herkunftsbereiches. ') ®* Anforderung an die Filchgiftigkeit entfäUt. wenn das Abwasser vor Einleiten in

ein Gewässer zusätzlich gemeinsam mit Abwasser, das unter den Anwendungsbereich
2.6 Die Anforderungen als produktionsspezifische Fracht- ^Anhanges l (Gemeinden) der Rahmen-AbwauerVwV fällt, biologisch behandelt

werte in der Nummer 2.34, Spalten 1.1.1 für Cad- 10) Diese Anforderung gut nicht bis 31. Dezember IWl.


